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Viertes Gesetz zur Ausführung des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch 

 
vom 22. Dezember 1998 

 
 
 
Der Senat verkündet das nachstehende 
von der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 
 

Inhaltsübersicht: 
 

Artikel 1 
 

Bremisches Kinder-, Jugend- und Familien-
förderungsgesetz (BremKJFFöG) 
 

Artikel 2 
 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im 
Lande Bremen (BremAGKJHG) vom 
17.September 1991 
 

Artikel 3 
 
Änderung des Bremischen Bildungsur-
laubsgesetzes vom 18.Dezember 1994 

 

Artikel 1 

Bremisches Kinder-, Jugend- und Fami-
lienförderungsgesetz (BremKJFFöG) 

 
Inhaltsübersicht 

 
Abschnitt 1  Grundsätze 
§ 1   Zweck des Gesetzes 
§ 2   Bedeutung der Kinder-, Jugend- und 
Familienförderung 
§ 3   Mitwirkung und Beteiligung von Kin-
dern, Jugendlichen und deren Familien 
§ 4   Mädchen und junge Frauen 
§ 5   Integration von jungen Menschen aus 
Zuwandererfamilien 
§6    Berücksichtigung sozialer Benachteili-
gungen und beeinträchtigender individueller  
        Lebenslagen 

 
Abschnitt 2   Kinder- und Jugendarbeit 
§ 7   Ziele und Aufgaben der Kinder- und 
Jugendarbeit 
§ 8   Spielförderung 
§ 9   Kinder- und Jugenderholung 
§ 10 Jugendberatung und Jugendinformati-

on 
§ 11 Einrichtungen und Maßnahmen der 
offenen und stadtteilbezogenen Jugendar-
beit 
 
Abschnitt 3   Jugendverbände, außer-
schulische Jugendbildung 
§ 12 Jugendverbände und Jugendgruppen 
§ 13 Ziele und Aufgaben der außerschuli-
schen Jugendbildung 
§ 14 Träger, Einrichtungen und Maßnah-
men der außerschulischen Jugendbildung 
§ 15 Aufgaben der Jugendbildungseinrich-
tungen 
§ 16 Anerkennungsvoraussetzung und 
Grundsätze der Förderung 
§ 17 Zuschussgewährung 
§ 18 Sachverständigenbeirat für Jugendbil-
dung 
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Abschnitt 4   Jugendsozialarbeit 
§ 19 Jugendsozialarbeit 
§ 20 Jugendberufshilfe 
§ 21 Sozialpädagogisch begleitete Wohn-
formen 
§ 22 Abstimmung mit anderen Trägern 

Abschnitt 5   Kinder- und Jugendschutz 
§ 23 Ziele und Aufgaben des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes 
§ 24 Angebote des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes 
§ 25 Schutz junger Menschen vor Miss-
handlung und Gewalt 
§ 26 Zusammenwirken mit anderen Stellen 
§ 27 Jugendmedienschutz 
Abschnitt 6   Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie 
§ 28 Ziele und Angebote der allgemeinen 
Förderung der Erziehung in der Familie 
§ 29 Eltern- und Familienbildung 
§ 30 Familienerholung, Familienfreizeit 
§ 31 Familienfreundliche Umwelt 

Abschnitt 7   Freistellung für die ehren-
amtliche Mitarbeit 
§ 32 Freistellung ehrenamtlich tätiger Kräfte 

Abschnitt 8   Gewährleistungsverpflich-
tung 
§ 33 Gesamtverantwortung der öffentlichen 
Träger 
§ 34 Modellförderung durch das Land 
§ 35 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
und öffentlichen Einrichtungen 
§ 36 Haushaltsvorbehalt 

 
Abschnitt 1   Grundsätze 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
Dieses Gesetz regelt das Nähere über In-
halt und Umfang der Aufgaben und Leis-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit (§§ 11 
und 12 Achtes Buch Sozialgesetzbuch), der 
Jugendsozialarbeit (§ 13 Achtes Buch So-
zialgesetzbuch), des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes (§ 14 Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch)  und der allgemeinen 
Förderung der Erziehung (§ 16 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch) im Lande Bremen. 
Im Regelungsbereich  nach Satz 1 werden 
Art und Umfang der Freistellung für ehren-
amtliche Mitarbeit geregelt. 

§ 2   Bedeutung der Kinder-, Jugend- 
und Familienförderung 
(1) Die Leistungen der Kinder-, Jugend- 

und Familienförderung orientieren sich 
vor allem an folgenden Zielen: 

 
1. Befähigung junger Menschen und deren 

Familien zur Selbstbestimmung, zur 
Übernahme sozialer Verantwortung und 
zur aktiven Mitwirkung an der Gestal-
tung ihrer Lebensumwelt, 

2. Befähigung junger Menschen zur Soli-
darität, Toleranz und Respekt gegen-
über anderen Menschen, 

3. Verwirklichung der gesellschaftlichen 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, 

4. Befähigung zum aktiven Eintreten für 
Interessen und Bedürfnisse von Kin-
dern, Jugendlichen und deren Familien 
in der Gesellschaft, 

5. der Erhaltung oder Schaffung einer kin-
der- und familienfreundlichen Umwelt. 

 
(2) Die Leistungen nach diesem Gesetz 
stehen den jungen Menschen und deren 
Familien ohne Rücksicht auf Nationalität, 
Bildungsstand, Geschlecht oder auf gesell-
schaftliche, berufliche und weltanschauliche 
Zugehörigkeit oder politische Überzeugung 
offen. 
 
(3) Mit diesem Gesetz soll ein Beitrag zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Diskriminierung, Ausbeutung, Misshand-
lung und gesundheitlichen Risiken geleistet 
werden. 

 

§ 3   Mitwirkung und Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und deren Fami-
lien   
(1) Kinder und Jugendliche haben ein ei-
genständiges Recht auf Wahrnehmung 
ihrer Interessen und Bedürfnisse. 
 
(2) Junge Menschen und ihre Familien sind 
über alle sie unmittelbar betreffenden Pla-
nungen, Entscheidungen und Maßnahmen 
im Bereich der Jugendhilfe auf angemes-
sene Weise und rechtzeitig zu informieren 
und an ihrer Durchführung zu beteiligen. 
Hierzu entwickeln die Stadtgemeinden 
Bremen und Bremerhaven geeignete, dem 
Entwicklungsstand der betroffenen jungen 
Menschen entsprechende Beteiligungs- 
und Mitverantwortungsformen und stellen 
sie organisatorisch sicher. Bei der Durch-
führung von entsprechenden Planungen ist 
darzulegen, wie die Interessen junger Men-
schen und ihrer Familien berücksichtigt 
worden sind und die Beteiligung durchge-
führt worden ist. Über die Maßnahmen und 
Erfahrungen ist den Jugendhilfeausschüs-
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sen in der Mitte jeder Legislaturperiode zu 
berichten. 
 
(3) Die in diesem Gesetz genannten Leis-
tungen der Jugendhilfe bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der  Mitwirkung und Beteili-
gung junger Menschen und ihrer Familien. 
Sie sind daher so auszugestalten, dass 
junge Menschen und ihre Familien eigen-
ständige und selbstverantwortete Beiträge 
bei der praktischen Umsetzung von Maß-
nahmen übernehmen. 

§ 4   Mädchen und junge Frauen  
Die in diesem Gesetz geregelten Leis-
tungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe 
sollen bedarfsgerechte Ansätze und Ange-
bote für Mädchen und junge Frauen entwi-
ckeln. Mit der Berücksichtigung der Interes-
sen und Problemlagen von Mädchen und 
jungen Frauen wird ein Beitrag zur Stär-
kung weiblicher Identitäten und Selbstän-
digkeit geleistet und auf die Chancen-
gleichheit der Geschlechter hingewirkt. 
Durch gezielte Beratungs- und Hilfemög-
lichkeiten sollen Mädchen und junge Frau-
en bei ihrer individuellen Lebensgestaltung 
unterstützt werden. 

§ 5   Integration von jungen Menschen 
aus Zuwandererfamilien 
(1) Die in diesem Gesetz geregelten Leis-
tungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe 
sind auf die Normalisierung des Umgangs 
der Menschen verschiedener kultureller 
Herkunft miteinander ausgerichtet. Einrich-
tungen, Dienste und Maßnahmen nach 
diesem Gesetz richten sich gleichermaßen 
an deutsche und ausländische junge Men-
schen und ihre Familien und sollen zum 
Abbau von Vorurteilen und zu gegenseiti-
gem Verständnis beitragen.  
 
(2) Jungen Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedlern, Ausländerinnen und Auslän-
dern und deren Familien sind nach Maßga-
be des § 6 Abs.2 Achtes Buch Sozialge-
setzbuch in Form von Beratung, Hilfestel-
lung und Begleitung Integrationshilfen an-
zubieten, die ihre Chancen verbessern, sich 
gleichberechtigt in Schule, Ausbildung und 
Beruf einzugliedern, zu behaupten und am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Interkulturelle Konzepte sollen durch die 
Auswertung der Praxis und durch die Fort-
bildung von Fachkräften weiterentwickelt 
werden. 
 
(3) Jungen Asylsuchenden und deren Fami-
lien sollen im Rahmen der Jugendhilfe ge-

eignete Angebote gemacht werden, die es 
ihnen erleichtern, für die Dauer ihres Auf-
enthaltes den Anforderungen des Alltags 
gerecht zu werden, sich zu stabilisieren und 
weiterzuentwickeln.  
 

§ 6   Berücksichtigung sozialer Benach-
teiligungen und beeinträchtigender indi-
vidueller Lebenslagen  
Die Leistungen nach diesem Gesetz wirken 
drohender Ausgrenzung und Randständig-
keit junger Menschen und deren Familien 
entgegen und sollen dazu beitragen, sozia-
le Benachteiligungen einzelner und ganzer 
Gruppen junger Menschen zu überwinden, 
um allen jungen Menschen im Lande Bre-
men dadurch gleiche Entwicklungs- und 
Entfaltungschancen zu gewährleisten. Bei 
Leistungen für behinderte junge Menschen 
sollen dabei solche Angebote Vorrang ha-
ben, die von behinderten und nicht behin-
derten jungen Menschen gemeinsam an-
genommen werden können. 

 
Abschnitt 2 Kinder- und Jugendarbeit 

§ 7   Ziele und Aufgaben der Kinder- und 
Jugendarbeit 
(1) Die Kinder- und Jugendarbeit ist als Teil 
der Jugendhilfe ein eigenständiger Soziali-
sationsbereich. Sie umfasst die Förderung 
von jungen Menschen durch Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen freier und 
öffentlicher Träger der Jugendhilfe. 
 
(2) Die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt 
Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung 
zu selbständigen Persönlichkeiten in sozia-
ler Verantwortung. Sie soll sie zu eigenver-
antwortlichem gesellschaftlichen und politi-
schen Handeln befähigen, die Entwicklung 
ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität 
und der kulturellen Ausdrucksformen för-
dern und ihnen selbstbestimmte Formen 
von Lebens- und Freizeitgestaltung ermög-
lichen. 
 
(3) In der Kinder- und Jugendarbeit sollen 
sich die unterschiedlichen Ziele und Wert-
vorstellungen der verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen widerspiegeln. Sie 
soll durch eine Vielfalt von Inhalten, Metho-
den, Angebotsformen und Trägerstrukturen 
gekennzeichnet sein.  
 
(4) Kinder- und Jugendarbeit ist durch die 
Offenheit ihrer Angebote für alle Kinder und 
Jugendlichen, die Freiwilligkeit der Teil-
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nahme junger Menschen und durch Hinfüh-
rung zur aktiven Mitgestaltung und Selbst-
verantwortung gekennzeichnet. 
 
(5) Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit 
unterstützen Kinder und Jugendliche bei 
der Erkennung und Wahrnehmung ihrer 
Interessen. Sie fördern ihre aktive Mitwir-
kung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt 
und leisten damit einen wesentlichen Bei-
trag zur Erziehung zur Selbständigkeit und 
zu sozialer Verantwortung. 

§ 8   Spielförderung 
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben das Spiel im öffentlichen 
Raum durch Spielplätze und Aktionsräume 
sowie durch kinderfreundliche Gestaltung 
des Stadtbildes und des Wohnumfeldes 
anzuregen und zu fördern. Das Spiel- und 
Kommunikationsbedürfnis von Kindern und 
von Jugendlichen nach geeigneten Räu-
men und öffentlichen Orten ist entspre-
chend zu berücksichtigen. 
  
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben in ausreichendem Maße 
Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum 
und auf öffentlichen Spielplätzen zu schaf-
fen und zu erhalten. Junge Menschen und 
ihre Eltern sollen nach Maßgabe des § 3 
Abs.2 als Nutzer von Spielplätzen bei Pla-
nung, Betrieb und Unterhaltung beteiligt 
werden. Sie sollen angeregt werden, selbst 
Verantwortung zu übernehmen und dabei 
gefördert werden. 
 
(3) Bei der Errichtung neuer Wohngebiete 
ist eine zeitgerechte Grundversorgung mit 
Spielmöglichkeiten für die verschiedenen 
Altersgruppen zu gewährleisten. 
 
(4) Bei der Erfüllung der Aufgaben nach 
Absatz 1 und 2 sind Träger der freien Ju-
gendhilfe zu beteiligen. 
 
(5) Bei der Planung und Realisierung von 
Spielplätzen und Aktionsräumen für Kinder 
und Jugendliche haben die planenden und 
bauenden Ämter und Eigenbetriebe der 
Verwaltung die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe frühzeitig zu beteiligen. 
Die Stadtgemeinden Bremerhaven und 
Bremen legen in ihren Zuständigkeitsberei-
chen Grundsätze über Form und Inhalt die-
ser Zusammenarbeit fest. 

§ 9   Kinder- und Jugenderholung  
Die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe fördern Maßnahmen der Kinder- 

und Jugenderholung, um die seelische, 
geistige und körperliche Entwicklung junger 
Menschen zu fördern, ihnen die Erfahrung 
sozialer Beziehungen untereinander zu 
vermitteln und soziale Benachteiligungen 
auszugleichen. Die Maßnahmen sollen der 
Erholung und Entspannung, der Selbstver-
wirklichung und der Selbstfindung dienen. 

 

§ 10 Jugendberatung und Jugendinfor-
mation 
(1) Junge Menschen haben das Recht, sich 
in allen Fragen der Erziehung und Entwick-
lung, insbesondere in Angelegenheiten der 
Bildungs-, Wohn- und Fördermöglichkeiten 
sowie der Konfliktbewältigung an den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder hierzu beauftragte Träger der freien 
Jugendhilfe zu wenden. Die örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe sollen ge-
eignete Beratungsangebote bereithalten 
oder sie fördern. 
 
(2) Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
fördern Angebote und Einrichtungen der 
Jugendinformation, um die Entwicklung von 
Fähigkeiten zur eigenständigen Ermittlung, 
zur kritischen Hinterfragung und zur wirk-
samen Nutzung von Informationen bei jun-
gen Menschen zu unterstützen.  

§ 11 Einrichtungen und Maßnahmen der 
offenen und stadtteilbezogenen 
Jugendarbeit 
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben die Aufgabe, die offene 
Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger 
zu fördern und bedarfsgerecht abzusichern. 
Hierzu zählen neben den stadtteilbe-
zogenen Einrichtungen und Maßnahmen 
auch zentrale, cliquen- oder szenebezoge-
ne Angebote. 
 
(2) In kleineren Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit im Einzugsbereich eines 
Wohngebiets stehen das ehrenamtliche 
Engagement und das Selbsthilfepotential 
junger Menschen im Vordergrund. Die Er-
richtung und das Betreiben von kleineren 
Jugendeinrichtungen sollen gefördert wer-
den, soweit hierfür nach Maßgabe der Ju-
gendhilfeplanung ein Bedarf besteht.  
 
(3) Größere Einrichtungen der stadtteilbe-
zogenen Jugendarbeit haben die Aufgabe, 
Kindern und Jugendlichen in ihren Ein-
zugsbereichen Freizeit-, Bildungs- und Hil-
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feangebote zu machen, die ihre Eigeninitia-
tive, Selbständigkeit und gesellschaftliche 
Integration fördern. Sie erfüllen folgende 
Funktionen: 
1. Bereitstellung und Schaffung von Mög-

lichkeiten zur Teilhabe und Mitwirkung 
an gesellschaftlichen Gestaltungspro-
zessen, 

2. Angebot von geschützten, nichtkom-
merziellen und wenig verregelten Räu-
men als Treffpunkt für Gleichaltrige und 
als Orte für Jugendkultur- und Freizeit-
aktivitäten, 

3. Bereitstellung von niedrigschwelliger 
und jugendspezifischer Unterstützung 
zur eigenverantwortlichen Lebensbe-
wältigung. 

 
(4) Jungen Menschen, die sozial benachtei-
ligt oder von Ausgrenzung bedroht sind, 
sollen zur Förderung ihrer Entwicklungs-
möglichkeiten und ihrer sozialen Integration 
Maßnahmen und Projekte der sozialpäda-
gogischen Gruppenarbeit oder der auf-
suchenden Jugendarbeit angeboten wer-
den. 
 
 

Abschnitt 3 Jugendverbände, außer-
schulische Jugendbildung  
 

§ 12 Jugendverbände und Jugendgrup-
pen  
(1) Anerkannte Jugendverbände und de-
mokratisch organisierte Jugendgruppen 
haben aufgrund der durch sie gewährleiste-
ten Eigenverantwortlichkeit junger Men-
schen eine tragende Funktion in der Ju-
gendarbeit.  
 
(2) Die Jugendverbände und Jugend-
gruppen richten neben ihrer Verbandsarbeit 
offene Gesamtangebote nach Maßgabe 
des § 12 Abs.2 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch an junge Menschen und führen sie 
durch. 
 
(3) Die Tätigkeit der Jugendverbände, Ju-
gendgruppen und Jugendinitiativen und der 
Zusammenschlüsse von Jugendverbänden 
ist angemessen zu fördern. Umfang und 
Verfahren der Förderung werden durch die 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe auf ü-
berörtlicher und örtlicher Ebene in Richtli-
nien geregelt. 
 
(4) Die Zusammenschlüsse der Jugendver-
bände haben insbesondere die Aufgabe: 

1. die politischen und inhaltlichen Interes-
sen der Mitgliedsorganisationen zu ver-
treten und hierbei die Interessen der 
sonstigen anerkannten Jugendgruppen 
und Verbände ausdrücklich mit einzu-
beziehen, 

2. zur Durchsetzung der Interessen der 
Jugendverbände und zur Förderung der 
Interessenvertretung durch Kinder und 
Jugendliche Fachveranstaltungen, Mo-
dellvorhaben, Projekte und andere in 
der Jugendbildung dafür geeignete 
Maßnahmen durchführen. 

 
Unberührt bleibt das Recht der Zusammen-
schlüsse von Jugendverbänden, ihre Ar-
beitsschwerpunkte und Projekte zu formu-
lieren und auszuführen. 
 
 

§ 13 Ziele und Aufgaben der außerschu-
lischen Jugendbildung 
(1) Die außerschulische Jugendbildung ist 
ein eigenständiger Teil der Jugendhilfe. Sie 
nimmt sowohl Erziehungs- als auch Bil-
dungsaufgaben für junge Menschen bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres wahr. 
Angebote der außerschulischen Jugendbil-
dung wenden sich vorrangig an junge Men-
schen ab 12 Jahren. 
 
(2) Außerschulische Jugendbildung soll 
dem jungen Menschen ermöglichen, ein zur 
Selbstbestimmung fähiger Mensch zu wer-
den, der seine Rechte kennt, in der Lage 
ist, seine Interessen wahrzunehmen und 
seine Handlungen zu verantworten, der die 
Rechte anderer achtet, sich solidarisch in 
der Gesellschaft verhält und seine Ver-
pflichtungen gegenüber der Gesellschaft 
erkennt und akzeptiert. Außerschulische 
Jugendbildung soll junge Menschen insbe-
sondere dazu befähigen, 
1. soziale und kulturelle Erfahrungen, 

Kenntnisse und Vorstellungen kritisch 
zu verarbeiten, um gesellschaftliche 
Realitäten und ihre Wirkungsweisen zu 
begreifen, zu ändern oder weiter zu 
entwickeln, 

2. die Mitarbeit im öffentlichen Leben zur 
Verwirklichung des Grundgesetzes kri-
tisch, wirksam und widerstandsfähig zu 
gestalten, 

3. Verhaltensweisen zu erlernen, um in 
ihren Ursachen erkannte gesellschaftli-
che Konflikte gewaltfrei steuern und ü-
berwinden zu können, 

4. die durch Geschlechterrollen, soziale 
Herkunft, durch gesellschaftliche Ent-
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wicklungen und durch ungleiche Bil-
dungsverhältnisse entstandenen Un-
gleichheiten abzubauen und 

5. Toleranz gegenüber anderen Weltan-
schauungen, Kulturen, Lebensformen 
und Glaubensbekenntnissen zu üben. 

 
(3) Angebote der außerschulischen Ju-
gendbildung sollen zur Umsetzung der Ziel-
vorgaben des Absatzes 2 die nachstehen-
den Schwerpunkte aufnehmen und beson-
ders berücksichtigen: 
1. politische Jugendbildung, 
2. internationale Jugendbildung, 
3. soziale und kulturelle Jugendbildung, 
4. sportlich orientierte Jugendbildung,  
5. ökologische Jugendbildung, 
6. technisch-naturwissenschaftlich orien-
tierte Jugendbildung, 
7. arbeitsweltorientierte Jugendbildung. 
 
(4) Ausgeschlossen von der Förderung sind 
Maßnahmen, die ausschließlich oder über-
wiegend 
1. konfessionellen, gewerkschaftlichen, 

sportlichen, technischen oder parteipoli-
tischen Zwecken oder 

2. der unmittelbaren schulischen oder be-
ruflichen Aus- und Fortbildung dienen. 

 
 

§ 14 Träger, Einrichtungen und Maß-
nahmen der außerschulischen Jugend-
bildung 
(1) Träger der außerschulischen Jugendbil-
dung sind die öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe sowie die dafür nach Maßgabe 
des § 16 anerkannten Jugendverbände, 
Zusammenschlüsse von Jugendverbänden 
und anderen Träger der freien Jugendhilfe 
im Sinne des § 3 Achtes Buch Sozialge-
setzbuch. Sie müssen die Voraussetzungen 
des § 74 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
erfüllen und außerschulische Jugend-
bildung im Sinne des § 13 dieses Gesetzes 
durchführen. 
 
(2) Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendbildung werden von Trägern nach 
Absatz 1 für die Durchführung der außer-
schulischen Jugendbildung unterhalten.  
 
(3) Maßnahmen der außerschulischen Ju-
gendbildung sind Aktivitäten von Trägern 
und Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendbildung zur Erfüllung dieses Geset-
zes. 
 

§ 15 Aufgaben der Jugendbildungsein-
richtungen 
(1) Jugendbildungseinrichtungen haben 
einen Schwerpunkt in der Aus- und Fortbil-
dung der außerschulischen Jugendbildung. 
Sie können zu geeigneten Themen Fachta-
gungen, Projekte und andere Veranstaltun-
gen, die in der Jugendarbeit Bedeutung 
haben, durchführen. Sie sollen die Vernet-
zung der im Bereich dieses Gesetzes täti-
gen Fachkräfte unterstützen und innovative 
Arbeitsansätze verstärken. 
 
(2) Jugendbildungseinrichtungen sollen in 
ihrer Angebotsplanung insbesondere die 
sich aus den Grundsätzen dieses Gesetzes 
ergebenden Entwicklungsaufgaben berück-
sichtigen. 
 

§ 16 Anerkennungsvoraussetzung und 
Grundsätze der Förderung 
(1) Nichtöffentliche Träger der außerschuli-
schen Jugendbildung werden für das Land 
Bremen und für die Stadtgemeinde Bremen 
durch den Senator für Frauen, Gesundheit, 
Jugend, Soziales und Umweltschutz und für 
die Stadtgemeinde Bremerhaven durch den 
Magistrat nach Anhörung des jeweils zu-
ständigen Jugendhilfeausschusses aner-
kannt, wenn 
1. sie der Jugendbildung nach § 13 die-

nen, 
2. sie ihre Einrichtungen und Maßnahmen 

der Jugendbildung für jedermann offen-
halten, 

3. die Jugendbildungsarbeit von einer 
nach Vorbildung oder Werdegang ge-
eigneten, hauptberuflich tätigen Fach-
kraft geleitet wird. In begründeten Aus-
nahmefällen kann die Beratung durch 
eine entsprechende Fachkraft als aus-
reichend anerkannt werden, 

4. sie an der Entwicklung und Durchfüh-
rung eines Gesamtangebotes von Ju-
gendbildungsmaßnahmen im Lande 
Bremen arbeiten und zur Kooperation 
und Zusammenarbeit im Sinne des § 18 
bereit sind, 

5. sie zur Offenlegung der Arbeitsinhalte, 
der Arbeitsergebnisse und der Finanzie-
rung bereit sind, 

6. ihre Arbeit nach Inhalt und Umfang eine 
Förderung rechtfertigt und die Voraus-
setzungen für eine kontinuierliche Ju-
gendbildungsarbeit erfüllt sind, 

7. sie durch Satzung die Mitbestimmung 
von Lehrenden und Lernenden sichern 
und 

8. sie die Freiheit der Meinungsäußerung 
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gewährleisten und sichern. 
 
(2) Das Anerkennungsverfahren wird in 
Richtlinien geregelt. Diese werden auf Lan-
desebene und für die Stadtgemeinde Bre-
men vom Senator für Frauen, Gesundheit, 
Jugend, Soziales und Umweltschutz  und 
für die Stadtgemeinde Bremerhaven vom 
Magistrat erlassen.   
 
(3) Die Anerkennung eines Trägers der 
Jugendbildung gilt zugleich für seine Ein-
richtungen und Maßnahmen.  
 
(4) Die Anerkennung eines Trägers der 
Jugendbildung ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen bei 
der Anerkennung nicht vorlagen oder nach-
träglich entfallen sind. Widerruf und Rück-
nahme bedürfen der Schriftform und sind 
zu begründen. 
 
(5) Anerkannte Träger oder Einrichtungen 
der außerschulischen Jugendbildung, die 
nicht nur in der außerschulischen Jugend-
bildung tätig sind, müssen für den Aufga-
benbereich der außerschulischen Jugend-
bildung eine besondere, von anderen Be-
reichen abgegrenzte, rechtlich eigenständi-
ge Satzung haben und eine dafür eigene 
Wirtschaftsführung nachweisen. 
 
(6) Ausgeschlossen von Förderungen nach 
diesem Gesetz sind Träger, Einrichtungen 
und Maßnahmen, die der Gewinnerzielung 
dienen oder sonst gewerblich oder in An-
lehnung an gewerbliche Unternehmungen 
betrieben werden. 
 

§ 17 Zuschussgewährung 
(1) Das Land Bremen und die Stadtge-
meinden Bremen und Bremerhaven fördern 
die außerschulische Jugendbildung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in ihren Zustän-
digkeitsbereichen. Das Land fördert dar-
über hinaus die außerschulische Jugend-
bildung der örtlichen Träger durch eine glo-
bale Mittelzuweisung, die 50 von Hundert 
der jeweils auf örtlicher Ebene für die au-
ßerschulische Jugendbildung eingesetzten 
Mittel nicht überschreitet. 
 
(2) Unberührt bleibt die Befugnis der öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe, Einrichtun-
gen und Maßnahmen der Jugendbildung zu 
fördern, die den Tätigkeitsbereich außer-
halb des Landes haben, wenn diese die 
Voraussetzungen des § 16 Abs.1 erfüllen. 
 

(3) Einrichtungen und anerkannte Träger 
der außerschulischen Jugendbildung kön-
nen für ihre Einrichtungen und Maßnahmen 
Zuwendungen zu den Personalkosten der 
hauptberuflich tätigen pädagogischen 
Fachkräfte und für die hauptberuflichen 
Verwaltungskräfte sowie zu den Kosten der 
außerschulischen Jugendbildungsmaß-
nahmen und den Betriebskosten erhalten. 
 
(4) Anerkannte Träger nach § 75 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch und sonstige Trä-
ger der Kinder- und Jugendarbeit können 
für Einzelmaßnahmen und Projekte im 
Rahmen der außerschulischen Jugendbil-
dung Zuwendungen erhalten. 
 
(5) Für die Landeszuwendungen und die 
Zuwendungen der Stadtgemeinde Bremen 
werden vom Senator für Frauen, Gesund-
heit, Jugend, Soziales und Umweltschutz 
Richtlinien erlassen. Für die Zuwendungen 
der Stadtgemeinde Bremerhaven erlässt 
der Magistrat Richtlinien. 
 

§ 18 Sachverständigenbeirat für Ju-
gendbildung 
(1) Im Lande Bremen wird ein Sachver-
ständigenbeirat für Jugendbildung gebildet. 
Der Beirat setzt sich zusammen aus den 
Vertreterinnen oder Vertretern der freien 
und der öffentlichen Träger der Jugendbil-
dung im Lande Bremen. Der Sachverstän-
digenbeirat bildet in der Besetzung ohne 
die Vertreterinnen oder Vertreter Bremer-
havens den Sachverständigenbeirat in der 
Stadtgemeinde Bremen. In der Stadtge-
meinde Bremerhaven ist ein Sachverstän-
digenbeirat zu bilden. 
 
(2) Die Sachverständigenbeiräte treten bei 
Bedarf, mindestens einmal in einem Kalen-
derjahr zusammen und haben folgende 
Aufgaben: 
1. Sicherstellung der Zusammenarbeit der 

Träger und Einrichtungen der außer-
schulischen Jugendbildung, 

2. Erarbeitung und Empfehlung von fachli-
chen Standards der außerschulischen 
Jugendbildung und Formulierung von 
Bedürfnissen und Interessen der Praxis, 

3. Bearbeitung und Vermittlung grundsätz-
licher Fragen der außerschulischen Ju-
gendbildung, die alle Träger der außer-
schulischen  Jugendbildung glei-
chermaßen betreffen. 

 
(3) Die Sachverständigenbeiräte nehmen 
die Aufgaben von Arbeitsgemeinschaften 
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nach § 78 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
zum Bereich dieses Abschnitts wahr. 
 

 
Abschnitt 4      Jugendsozialarbeit 

§ 19 Jugendsozialarbeit 
(1) Zur Förderung ihrer schulischen und 
beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung 
in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integra-
tion werden für junge Menschen im Rah-
men des § 13 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch Angebote bereitgestellt, die geeignet 
sind, eine selbstbestimmte Lebensplanung 
und eigenverantwortliche Lebensführung zu 
fördern. Jugendsozialarbeit findet statt ins-
besondere: 
1. als offenes, vorbeugendes und an den 

aktuellen Problemen ansetzendes  Hil-
feangebot durch Beratung, 

2. als aufsuchende Jugendarbeit,  
3. als gezielte sozialpädagogische Maß-

nahme, 
4. in Einrichtungen, Kursen sowie durch 

therapeutische und sonstige Dienste. 
 
(2) Die Angebote der Jugendsozialarbeit 
sollen insbesondere den Jugendlichen und 
jungen Menschen angeboten werden, die 
auf Grund individueller Beeinträchtigungen 
oder sozialer Benachteiligung erschwert 
Zugang zu schulischer und beruflicher Aus-
bildung finden oder bei denen Ausbildungs-
abbruch oder Arbeitslosigkeit droht. 
 
(3) Soweit die Angebote besondere fachli-
che Kompetenzen, Erfahrungen oder 
Sprachkenntnisse erfordern, sollen ent-
sprechende Fachkräfte eingesetzt werden. 

§ 20 Jugendberufshilfe 
(1) Jungen Menschen, deren Zugang zu 
schulischen Bildungsmaßnahmen oder zu 
beruflichen Ausbildungsmaßnahmen oder 
Beschäftigungsmaßnahmen nicht an-
derweitig sichergestellt ist, sollen begleiten-
de pädagogische Hilfen angeboten werden. 
Dazu zählen insbesondere die sozialpäda-
gogische Begleitung im Rahmen von Ko-
operationsprojekten mit Schulen, sozialpä-
dagogisch begleitete Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmaßnahmen nach § 13 Abs.1 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch sowie au-
ßerschulische Bildungsveranstaltungen und 
Beratungsangebote. 
 
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben ausreichende Kinder-
betreuungsmöglichkeiten für solche jungen 

Mütter und Väter zu gewährleisten, die an 
Maßnahmen nach Absatz 1 teilnehmen. 
 

§ 21 Sozialpädagogisch begleitete 
Wohnformen 
Jungen Menschen sollen sozialpädago-
gisch begleitete Wohnformen nach § 13 
Abs.3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch an-
geboten werden. Diese eigenständigen 
Hilfen der Jugendsozialarbeit finden in Ein-
zelwohnungen, in Wohngemeinschaften 
und in anderen betreuten Wohnformen so-
wie in Verbindung von Arbeiten und Woh-
nen statt. Die sozialpädagogische Beglei-
tung dient insbesondere der Unterstützung 
von Maßnahmen zur Integration in Schule, 
Ausbildung und Beruf und soll die jungen 
Menschen zu einer selbständigen und un-
abhängigen Lebensgestaltung befähigen. 
 

§ 22 Abstimmung mit anderen Trägern 
Die Leistungen der Jugendsozialarbeit sind 
mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, 
der Arbeitsverwaltung, der Bundesanstalt 
für Arbeit, sowie mit Maßnahmen der Trä-
ger der Berufsvorbereitung, der betriebli-
chen und überbetrieblichen Ausbildung und 
der Träger von Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsangeboten abzustimmen und 
bedarfsgerecht einzusetzen. Dazu sollen 
auf örtlicher und überörtlicher Ebene Ar-
beitsgemeinschaften nach § 78 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch gebildet werden.  
 

Abschnitt 5   Kinder- und Jugendschutz 

§ 23 Ziele und Aufgaben des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes 
(1) Die Leistungen des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes sollen junge 
Menschen in ihren Persönlichkeitsrechten 
stärken, sie in ihrer Kritikfähigkeit und ihrem 
Beurteilungsvermögen gegenüber gefähr-
denden Einflüssen fördern und sie zu Ent-
scheidungsfähigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber 
ihren Mitmenschen führen. Sie sollen in 
geeigneter Weise den strukturellen Ju-
gendschutz fördern und zu seiner Weiter-
entwicklung beitragen.  
 
(2) Die präventiven Maßnahmen sollen El-
tern, andere Erziehungsberechtigte  und 
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
befähigen, Mädchen und Jungen besser 
vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.  
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§ 24 Angebote des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes 
(1) Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
sollen selbst oder gemeinsam mit freien 
Trägern geeignete Maßnahmen treffen, mit 
denen Entwicklungschancen junger Men-
schen eröffnet, unterstützt oder verbessert 
werden können, die Gefährdungen oder 
Fehlentwicklungen vorbeugen, ihnen ent-
gegenwirken oder sie vermeiden können. 
 
(2) Die Maßnahmen sollen dazu dienen, 
Kompetenz und Selbstwertgefühl der Ziel-
gruppen zu stärken. Dazu gehören ziel-
gruppenspezifische Angebote und Maß-
nahmen zu Problemfeldern, insbesondere: 
1. zu körperlicher, psychischer und sexuel-
ler Gewalt innerhalb und außerhalb der 
Familie, 
2. zu Drogen- und Suchtproblemen, 
3. zu Sexualität und Rollenverhalten, 
4. zum Umgang mit Medien, Werbung und 
Konsum, 
5. zu Gefahren durch destruktive Kulte 
und Heilslehren, 
6. zur Arbeit und Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen, 
7. zum Umgang mit Gesundheitsrisiken, 
Krankheit, Behinderung und Tod. 
 
(3) Zu den Angeboten des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes gehört die 
Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie anderen Fach-
kräften zu Ansätzen und Methoden der prä-
ventiven Kinder- und Jugendschutzarbeit. 
 

§ 25 Schutz junger Menschen vor Miss-
handlung und Gewalt 
Die pädagogischen Fachkräfte der Kinder-, 
Jugend- und Familienförderung sind ver-
pflichtet, in ihren Tätigkeitsfeldern darauf 
hinzuwirken, dass junge Menschen vor Be-
lästigungen und Gefährdungen durch ande-
re Personen, insbesondere vor Misshand-
lung, Gewalt und sexuellen Übergriffen 
wirksam geschützt werden können. 
 

§ 26 Zusammenwirken mit anderen Stel-
len 
(1) Der Schutz junger Menschen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Das 
Land Bremen, die Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven, insbesondere die Träger 
der öffentlichen und der freien Jugendhilfe, 
die Einrichtungen des öffentlichen Schul-

wesens, die Behörden und Dienststellen 
der Justiz und der Polizei, die Gesund-
heitsbehörden und die bauenden und pla-
nenden Ämter und Behörden sollen daher 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und 
Handlungen eng zusammenwirken. 
 
(2) Der Zusammenschluss von öffentlichen 
und freien Trägern der Jugendhilfe auf 
Landesebene zur Durchsetzung der Ziele 
und Aufgaben des präventiven Kinder- und 
Jugendschutzes soll gefördert werden. 
 
 
§ 27 Jugendmedienschutz 
 
(1) Als Oberste Landesjugendbehörde wirkt 
der Senator für Frauen, Gesundheit, Ju-
gend, Soziales und Umweltschutz  im 
Rahmen der Vereinbarung über die Freiga-
be und Kennzeichnung von Filmen, Video-
kassetten und vergleichbaren Bildträgern 
mit den Ländern zusammen; desgleichen 
zur Durchführung des Kinder- und Jugend-
schutzes in den Mediendiensten in der län-
derübergreifenden Stelle „jugend-
schutz.net“. 
 
(2) Der Senator für Frauen, Gesundheit, 
Jugend, Soziales und Umweltschutz be-
nennt Beisitzer für die Mitwirkung in den 
Prüfverfahren bei der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften (BPjS), beruft 
Sachverständige für Jugendschutz bei der 
Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft (FSK) und soll ihren Erfahrungsaus-
tausch und ihre Qualifizierung fördern. 
 
 

Abschnitt 6 Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie 

§ 28 Ziele und Angebote der allgemeinen 
Förderung der Erziehung  in der Familie 
(1) Die Leistungen nach diesem Gesetz 
sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter 
und andere Erziehungsberechtigte ihre Er-
ziehungsverantwortung besser wahrneh-
men können und sie darin unterstützen. Sie 
haben eine die Erziehung in der Familie 
ergänzende und präventive Wirkung. 
 
(2) Sie sollen bewirken, allen in familialen 
Gemeinschaften lebenden Personen glei-
che Entwicklungschancen zu geben, den 
Familien eine politisch aktive und gesell-
schaftlich gleichberechtigte Mitgestaltung 
zu ermöglichen, inhaltlich auf die Gleich-
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stellung von Frauen und Männern in der 
Familie ausgerichtet sein und auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für Mütter 
und Väter hinwirken. 
 
(3) Entsprechende Angebote sollen geför-
dert werden,  
1. um Mütter, Väter und andere Erzie-

hungsberechtigte bei der Erfüllung ihrer 
Erziehungsverantwortung und einer 
partnerschaftlichen Lebensgestaltung 
zu unterstützen und 

2. sie zu befähigen, Familieninteressen 
zur Geltung zu bringen und sich für po-
sitive Entwicklungsbedingungen für jun-
ge Menschen einzusetzen sowie junge 
Menschen auf ein partnerschaftliches 
Leben mit Kindern vorzubereiten. 

 
(4) Bildungs-, Beratungs-, Betätigungs- 
und Erholungsangebote sollen vorrangig 
unter Beteiligung der Eltern so entwickelt 
werden, dass sie geeignet sind, das Selbst-
hilfepotential von Eltern zu stärken. Den 
Bedürfnissen alleinerziehender Mütter und 
Väter sowie schwangerer Frauen ist beson-
ders Rechnung zu tragen. 
 

§ 29 Eltern- und Familienbildung 
 
(1) Angebote der Eltern- und Familienbil-
dung sollen den verschiedenen Lebenssi-
tuationen unterschiedlicher Familienformen 
Rechnung tragen. Sie sind in Abstimmung 
mit den Angeboten der Träger der freien 
Jugendhilfe und der Träger der Weiter-
bildung zu entwickeln. Mit ihnen sollen ins-
besondere in der Beratung von Familien 
bekannt werdende besondere Problemla-
gen aufgegriffen werden. Die Angebote 
sollen auch in geeigneter Weise mit Frei-
zeit- und Erholungsmaßnahmen der Famili-
enförderung verknüpft werden. 
 
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sollen Eltern auf geeignete 
Weise Informationen und Beratung zu all-
gemeinen Fragen der Erziehung und Ent-
wicklung ihrer Kinder anbieten. Die Emp-
fänger sind bei der ersten Übermittlung 
eines Angebotes darauf hinzuweisen, dass 
sie die weitere Übermittlung von Angeboten 
dieser Art ablehnen können. Die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen 
in diesem Fall sicherstellen, dass weitere 
Angebote dieser Art nicht übermittelt wer-
den. 
 

§ 30 Familienerholung, Familienfreizeit 
Angebote der Familienfreizeit und Famili-
enerholung sollen gemeinsame Freizeitges-
taltung und Familienerholung ermöglichen, 
die den Zusammenhalt in der Familien fes-
tigen und die Erziehung stützen. Die Ange-
bote werden von den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe insbesondere für 
Familien mit geringem Einkommen oder 
besonderen Belastungen gefördert. Nähere 
Bestimmungen werden von den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durch 
Richtlinien festgelegt. 
 
 

§ 31 Familienfreundliche Umwelt 
Die Planungen zur familiengerechten Wei-
terentwicklung und Verbesserung der 
Wohnquartiere sind mit dem Ziel der famili-
enfreundlichen Stadt durchzuführen. Sie 
sollen auf die Interessen und Bedürfnisse 
von Familien ausgerichtet sein und ihnen 
umfassend Beteiligung ermöglichen,  insbe-
sondere 
1. bei Maßnahmen der Wohnumfeldver-
besserung, 
2. bei der Gestaltung von Spielflächen und 
Aktionsräumen in der Stadt, 
3. bei der Verkehrsberuhigung, 
4. bei den Möglichkeiten sportlicher Betä-
tigung und der Naherholung und  
5. der Nutzung kultureller Einrichtungen 
und Angebote im Stadtteil. 
 
 

Abschnitt 7 Freistellung für die ehren-
amtliche Mitarbeit 
 

§ 32 Freistellung ehrenamtlich tätiger 
Kräfte 
(1) Ehrenamtliche Tätigkeit in den Leis-
tungsbereichen dieses Gesetzes erfüllt eine 
wichtige Aufgabe für die Gesellschaft und 
ist daher zu unterstützen und zu stärken.  
 
(2) Ehrenamtlich in den Bereichen dieses 
Gesetzes tätigen Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis im Lande Bremen be-
schäftigt sind, ist auf Antrag in folgenden 
Fällen Freistellung von der Arbeit zu ge-
währen: 
1. Tätigkeit als Leiterin oder Leiter oder 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Freizeit- 
oder Erholungsmaßnahmen der Kinder-
, Jugend- oder Familienförderung, 

2. Teilnahme an Ausbildungslehrgängen, 
Schulungsveranstaltungen oder Tagun-
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gen, die geeignet sind, die ehrenamtli-
che Tätigkeit in der Kinder-, Jugend- 
oder Familienförderung zu qualifizieren, 

3. Teilnahme an Veranstaltungen, die der 
Vorbereitung und Durchführung interna-
tionaler Begegnungen der Kinder-, Ju-
gend- oder Familienförderung dienen. 

Der Freistellungsanspruch beträgt bis zu 12 
Tagen im Kalenderjahr und kann auf höchs-
tens drei Veranstaltungen im Jahr aufgeteilt 
werden; der Anspruch auf Freistellung ist 
nicht auf das nächste Jahr übertragbar. 
 
(3) Anträge auf Freistellung nach Absatz 2 
können ausschließlich von öffentlichen und 
anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe 
für die bei ihnen tätigen Personen gestellt 
werden. Sie sind mindestens 20 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung über die im Lan-
de Bremen zuständigen Stellen dem Ar-
beitgeber einzureichen. Dem Antrag an den 
Arbeitgeber sind beizufügen: 
1. die Angabe des Namens, des Geburts-

datums und der Anschrift der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterin oder des ehrenamt-
lichen Mitarbeiters, 

2. die Angabe über Art, Dauer und Veran-
staltungsort der Veranstaltung, 

3. die Bestätigung des örtlich zuständigen 
Jugendamts, dass es sich um einen an-
erkannten Träger der Jugendhilfe han-
delt, 

4. und die Bestätigung der im Lande Bre-
men zuständigen Stelle, dass es sich 
um eine Veranstaltung nach diesem 
Gesetz handelt. 

Zuständige Stellen sind für das Land Bre-
men der Senator für Frauen, Gesundheit, 
Jugend, Soziales und Umweltschutz , für 
die Stadtgemeinde Bremen das Amt für 
Soziale Dienste und für die Stadtgemeinde 
Bremerhaven der Magistrat. 
 
(4) Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur 
verweigern, wenn der Gewährung ein un-
abweisbares betriebliches oder dienstliches 
Interesse entgegensteht. Beschäftigten 
oder Bediensteten, die für eine ehrenamtli-
che Tätigkeit nach diesem Gesetz freige-
stellt werden, dürfen daraus keine Nachteile 
in ihrem Beschäftigungs- oder Dienstver-
hältnis entstehen. 
 
(5) Unterstützt ein Arbeitgeber die Ehren-
amtlichkeit dadurch, dass er die Auszah-
lung des Lohnes, des Gehaltes oder der 
Dienstbezüge freiwillig oder auf der Grund-
lage bestehender Vereinbarungen für den 
Zeitraum der Freistellung ganz oder teilwei-
se fortsetzt, erwirbt er einen Erstattungsan-

spruch gegenüber dem Land Bremen in 
Höhe seiner hierfür geleisteten Anteile zu 
den Sozialversicherungen. 
 
 

Abschnitt 8  Gewährleistungsverpflich-
tung 
 

§ 33 Gesamtverantwortung der öffentli-
chen Träger 
(1) Der überörtliche und die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe haben in ihrem 
Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten, 
dass die nach Maßgabe der von ihnen 
durchzuführenden überörtlichen oder örtli-
chen Jugendhilfeplanung erforderlichen und 
geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendar-
beit, der außerschulischen Jugendbildung, 
der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und 
Jugendschutzes und der allgemeinen För-
derung der Erziehung in der Familie für 
junge Menschen und ihre Familien rechtzei-
tig und ausreichend zur Verfügung stehen. 
 
(2) Die Stadtgemeinden Bremerhaven und 
Bremen haben dafür zu sorgen, dass recht-
zeitig die erforderlichen Standorte und Frei-
flächen für Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Sie sind 
in die Stadtentwicklungsplanung einzube-
ziehen und im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung festzusetzen und regelmä-
ßig fortzuschreiben. Die Standards für den 
Flächenbedarf und die räumliche Gestal-
tung von Spielräumen und für Jugendhilfe-
einrichtungen werden von den Jugendäm-
tern festgelegt. 
 
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben sicherzustellen, dass bei 
der Ausgestaltung der Leistungen die 
Grundsätze dieses Gesetzes nach §§ 2 bis 
6 Anwendung finden. 
 
(4) Von den für die Jugendhilfe bereitge-
stellten Mitteln ist nach § 79 Abs.2 Satz 2 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch ein ange-
messener Anteil für die Kinder- und Ju-
gendarbeit zu verwenden. Der Landesju-
gendhilfeausschuss und die örtlichen Ju-
gendhilfeausschüsse geben im Rahmen 
der Jugendhilfeplanung Empfehlungen für 
den jährlich im voraus durch die zuständi-
gen Gremien festzulegenden angemesse-
nen Anteil ab. 
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§ 34 Modellförderung durch das Land 
(1) Das Land Bremen hat auf einen gleich-
mäßigen Ausbau der Angebote dieses Ge-
setzes in seinen Stadtgemeinden hinzuwir-
ken. Es unterstützt die Entwicklung neuer 
Ansätze, die von besonderer oder modell-
hafter Bedeutung sind. 
 
(2) Modellprojekte für sozialpädagogische 
Ansätze in der Kinder- und Jugendförde-
rung können gefördert werden, wenn 
1. die Modellprojekte innovativ und zeitlich 

begrenzt sind, 
2. sich Bezüge zu anderen Arbeitsfeldern 

der Jugendhilfe herstellen lassen, 
3. sie der Weiterentwicklung in der Kinder- 

und Jugendförderung dienen und 
4. die Ergebnisse des Modellprojektes in 

geeigneter Weise und umfassend dar-
gestellt und veröffentlicht werden. 

 
(3) Bei der Festlegung von Schwerpunkten 
in der Modellförderung des Landes sind der 
Landesjugendhilfeausschuss und die Ju-
gendhilfeausschüsse der Stadtgemeinden 
zu beteiligen. 
 
(4) Zur Unterstützung der fachlichen Wei-
terentwicklung der Kinder- und Jugendför-
derung nach diesem Gesetz wird vom Se-
nator für Frauen, Gesundheit, Jugend, So-
ziales und Umweltschutz alle drei Jahre ein 
Bremer Förderpreis ausgeschrieben. Die 
Themenstellungen werden im Landes-
jugendhilfeausschuss beraten. 
 

§ 35 Zusammenarbeit mit anderen Stel-
len und öffentlichen Einrichtungen 
(1) Zur Verwirklichung der in § 1 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch genannten Ziele 
arbeiten insbesondere die nachfolgend auf-
geführten Stellen und öffentlichen Einrich-
tungen im Rahmen ihrer Aufgaben und Be-
fugnisse mit den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe auf überörtlicher und örtlicher 
Ebene zusammen: 
1. Schulen und Stellen der Schulverwal-
tung, 
2. Einrichtungen und Stellen der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung, 
3. Einrichtungen und Stellen des Öffentli-
chen Gesundheitswesens, 
4. Gewerbeaufsicht, 
5. Polizei- und Ordnungsbehörden, 
6. Justizvollzugsbehörden, 
7. Einrichtungen der Ausbildung für Fach-
kräfte, der Weiterbildung und der For-
schung, 
8. planende und bauende Behörden, Äm-

ter und Dienststellen. 
 
(2) Über Form und Umfang der Zusam-
menarbeit sollen sie Grundsätze vereinba-
ren, die auch das Zusammenwirken mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe regeln. 
 
(3) Die Hochschulen sollen bei der Entwick-
lung von Lernzielen, Inhalten und Metho-
den, bei der Ausbildung von Fachkräften 
und der Fortbildung im Kontaktstudium für 
die in diesem Gesetz geregelten Leistungs-
bereiche mit den Trägern der freien und 
öffentlichen Jugendhilfe zusammenar-
beiten.  

§ 36 Haushaltsvorbehalt 
Die Gewährung von Leistungen nach die-
sem Gesetz und die Förderung von Ange-
boten steht unter dem Vorbehalt der Bereit-
stellung entsprechender Haushalts- und 
Wettmittel durch die zuständigen Stellen. 
 

Artikel 2 
 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im 

Lande Bremen (BremAGKJHG) vom 
17.September 1991 

  Das Gesetz zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes im Lande Bremen 
(BremAGKJHG) vom 17.September 1991 
(BremGBl. S.318-2160-c-1) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 5  erhält folgende Fassung: 
 
„§ 5 Bericht über die Lage der Kinder, 
Jugendlichen und Familien im Lande 
Bremen 
 
(1) Der Senat legt der Bürgerschaft (Land-
tag) in der Mitte jeder Wahlperiode einen 
Bericht über die Lage der Kinder, Jugendli-
chen und Familien im Lande Bremen vor. 
Dieser soll eine Darstellung der wichtigsten 
Entwicklungstendenzen in der Jugendhilfe 
im Lande Bremen und eine Übersicht über 
die Förderungsangebote und Hilfeleistun-
gen für Kinder, Jugendliche und Familien 
im Berichtszeitraum enthalten. Neben der 
Bestandsaufnahme und Analyse soll der 
Bericht Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe enthalten. Der Senat kann 
den Bericht auf einzelne Aufgabenbereiche 
oder bestimmte Arbeitsfelder der Jugendhil-
fe ausrichten. 
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(2) Das Thema des Berichtes soll zu Be-
ginn der Legislaturperiode durch den Lan-
desjugendhilfeausschuss vorgeschlagen 
werden. Zu dem fertiggestellten Bericht gibt 
der Landesjugendhilfeausschuss eine Stel-
lungnahme ab, die der Bürgerschaft (Land-
tag) zugeleitet wird. 
 
(3) Der Senat kann zur Vorbereitung des 
Berichtes Gutachten und Expertisen einho-
len.“ 
 
 
2. In § 6 Abs.3 Nr.1 werden die Worte 

„‘Gesetz zur Förderung der außerschu-
lischen Jugendbildung’ vom 1.Oktober 
1974 (Brem.GBl. S.309-223-h-2) (Ju-
gendbildungsgesetz) -JuBiG- “ ersetzt 
durch die Worte „Bremisches Kinder-, 
Jugend- und Familienförderungsgesetz  
-BremKJFFöG-“ 

  
3. In § 7 Abs. 4 werden die Worte „nach 

§§ 4 und 5 des Bremischen Jugendbil-
dungsgesetzes“ durch die Worte „nach 
§ 16 des Bremischen Kinder-, Jugend- 
und Familienförderungsgesetzes“ er-
setzt. 

 
4. In § 8 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „an-

erkannten“ gestrichen. 
 
5. § 16 wird aufgehoben. 
 

Artikel 3 
Änderung des Bremischen Bildungsur-

laubsgesetzes vom 18.12.1994 
 
1. In § 1 Abs.1 werden die Worte „von § 1 

Abs.2 und 3 des Gesetzes zur Förde-
rung der außerschulischen Jugendbil-
dung (Jugendbildungsgesetz) vom 
10.Oktober 1974 (BremGBl., S.309)“ 
durch die Worte„von § 13 und § 27 
Abs.3 des Bremischen Kinder-, Jugend- 
und Familienförderungsgesetzes“ er-
setzt. 

 
2. In § 1 Abs.2 werden die Worte „und der 

außerschulischen Jugendbildung“ durch 
die Worte „der außerschulischen Ju-
gendbildung und der Familienbildung“ 
ersetzt. 

 
3. In § 10 Abs.2 erhält der Satz 2 folgende 

Fassung: 
. „Das gleiche gilt für Veranstaltungen 

von anerkannten Trägern der Jugend-
bildung und der Familienbildung, die 

nach dem Bremischen Kinder-, Jugend- 
und Familienförderungsgesetz durchge-
führt werden.“ 

 
4. In § 10 Abs.3 werden die Worte „oder 

dem Gesetz zur Förderung der außer-
schulischen Jugendbildung“ durch die 
Worte „oder dem Bremischen Kinder-, 
Jugend- und Familienförderungsgesetz“ 
ersetzt. 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach sei-
ner Verkündung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
1. das Bremische Jugendbildungsgesetz 

vom 1.Oktober 1974 (BremGBl. 
S.309-223-h-2), zuletzt geändert durch 
§ 17 des Gesetzes vom 17.September 
1991 (BremGBl S.318-2160-c-1). 

2. das Gesetz über Sonderurlaub für eh-
renamtlich in der Jugendarbeit tätige 
Personen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.April 1961 (SaBremR 
8002-a-1). 

 
Bremen, den 22. Dezember 1998   

Der Senat 

 


